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Mietrecht 03/06 

B. Gewerberaummiete

I. Allgemeines Gleichbehandlungs-

gesetz

Am 07.07.2006 ist das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

verabschiedet worden und tritt zum 

01.08.2006 in Kraft. Nach § 1 AGG ist 

Ziel des Gesetztes, die Benachteilun-

gen aus Gründen der Rasse oder 

wegen der ethnischen Herkunft, des 

Geschlechts, der Religion oder Welt-

anschauungen, einer Behinderung, 

des Alters oder des sexuellen Identi-

tät zu verhindern oder zu beseitigen. 

Danach sind Benachteilungen aus 

einem in § 1 AGG genannten Grund 

auch in Bezug auf den Zugang zu 

und die Versorgung mit Gütern und 

Dienstleistungen die der Öffentlichkeit 

zur Verfügung stehen, einschließlich 

von Wohnraum, unzulässig. 

Der Großteil des AGG ist dazu be-

stimmt, die Gleichbehandlung im 

Arbeitsverhältnis zu gewährleisten. 

Durch die Einbeziehung des Wohn-

raums in § 2 Abs. 1 Nr. 8 AGG, erhält 

das AGG eine nicht zu unterschät-

zende Bedeutung für gewerbliche 

Vermieter, die stets eine größere oder 

große Anzahl von Wohnungen zur 

Vermietung vorhalten. Nach § 19 

AGG ist ein zivilrechtliches Benach-

teiligungsverbot bestimmt, welches 

eine Benachteilung aus den in § 1 

genannten Gründen bei der Begrün-

dung, Durchführung und Beendigung 

zivilrechtlicher Schuldverhältnisse, die 

typischerweise ohne Ansehen der 

Person zu vergleichbaren Bedingun-

gen in einer Vielzahl von Fällen zu-

stande kommen (Massengeschäfte)  

oder bei denen das Ansehen der 

Person nach der Art des Schuldver-

hältnisses eine nachrangige Bedeu-

tung hat und die zu vergleichbaren 

Bedingungen in einer Vielzahl von 

Fällen zustande kommen, unzulässig. 

Nach §19 Abs. 2 AGG ist eine 

Benachteilung aus Gründen der Ras-

se oder wegen der ethnischen Her-

kunft darüber hinaus auch bei der 

Begründung, Durchführung und Be-

endigung sonstiger Zivilrechtlicher 

Schuldverhältnisse im Sinne des § 2 

Abs.1 Nr. 5-8 AGG, und damit auch 

im Bereich des Wohnraums, unzuläs-

sig. Das Gesetz gewährt allerdings 

Verwaltern oder Vermietern von 

Wohnraum in § 19 Abs. 3 dann eine 

zulässige unterschiedliche Behand-

lung im Hinblick auf die Schaffung 

und Erhaltung sozialstabiler Bewoh-

nerstrukturen und ausgewogener 

Siedlungsstrukturen sowie ausgegli-

chener wirtschaftlicher, sozialer und 

kultureller Verhältnisse.

Das AGG eröffnet damit jedem Mie-

ter, der sich aus einem der vorge-

nannten Gründe benachteiligt fühlt, 

die Möglichkeit, sich quasi in einem 

Mietvertrag hinein zu klagen, wenn 

nur ausreichende Indizien dafür 

dargetan werden. Es ist zwar nach 

§ 20 AGG zulässig, eine unter-

schiedliche Behandlung wegen der 

Religion oder der Weltanschauung, 

einer Behinderung, des Alters, der 

sexuellen Identität oder des Ge-

schlechts sachlich zu begründen, 

insbesondere zur Vermeidung von 

Gefahren, der Verhütung von Schä-

den oder anderen Zwecken ver-

gleichbarer Art; dieses erhöhte Be-

gründungserfordernis führt aber zu 

erhöhten Anforderungen auch an 

den Verwaltungsaufwand. Mehr als 

vorher sind Verwalter und Vermieter 

nun bei der Erstellung von Selbst-

auskünften darauf angewiesen, zu 

jedem Mieter besondere Notizen zu 

fertigen, die einen sachlichen Grund 

für die Ablehnung des jeweiligen 

Mieters begründen können.

Nach § 21 AGG kann der Benach-

teiligte bei einem Verstoß gegen 

das Benachteiligungsverbot unbe-

schadet weitere Ansprüche die Be-

seitigung der Beeinträchtigung ver-

langen. Sind weitere Beeinträchti-

gungen zu besorgen, so kann der 

Benachteiligte auch auf Unterlas-

sung klagen. Nach § 21 Abs. 2 ist 

bei einer Verletzung des Benachtei-

ligungsverbotes der Benachteiligen-

de verpflichtet, den jährlich entstan-

denen Schaden zu ersetzen. Dies 

gilt nicht, wenn der Benachteiligen-

de die Pflichtverletzung nicht zu 

vertreten hat. Wegen eines Scha-

dens, der nicht Vermögensschaden 

ist, kann der Benachteiligte eine 

angemessene Entschädigung in 

Geld verlangen. Nach § 21 Abs. 4 

AGG ist eine abweichende Verein-

barung unzulässig. Dies bedeutet, 

dass der Mieter, der sich benachtei-

ligt fühlt und diese Benachtei-

ligung vor Gericht glaubhaft 

machen kann nicht nur auf 

Unterlassung klagen kann 

sondern zudem im Wege des 

Schadenersatzes einen An-

spruch hat, der einem Kontra-

hierungszwang gleichkommt. 

Beachtlich ist, dass keine Haf-

tungshöchstsummen festge-

setzt wurden, was nach der 

Gesetzesbegründung der Ab-

schreckung dienen soll. 

Ansprüche müssen nach § 21 

Abs. 5 AGG Ansprüche inner-

halb einer Frist von 2 Monaten 

geltend gemacht werden und 

können nach Ablauf der Frist 

nur dann geltend gemacht 

werden, wenn der Benachtei-

ligte ohne Verschulden an der 

Einhaltung der Frist gehindert 

war. Nach § 22 AGG ist dann, 

wenn eine Partei Indizien be-

weist, die eine Benachteili-

gung wegen eines der in § 1 

AGG genannten Gründe ver-

muten lässt, die andere Partei 

beweisverpflichtet dafür, dass 

kein Verstoß gegen die Be-

stimmungen zum Schutz vor 

Benachteiligungen vorgelegen 

hat. Dies kommt einer Beweis-

lastumkehr gleich. Der Be-

nachteiligte muss allenfalls 

Indizien beweisen, die eine 

Benachteiligung vermuten las-

sen. Damit wird die Beweislast 

für den Unschuldsbeweis dem 

Benachteiligenden aufgebür-

det. Dies bedeutet für den 

Vermieter von Wohnraum eine 

erhöhte Pflicht zur Kontrolle 

der Selbstauskünfte und dem 

Auftreten und der Äußerungen 

der Personen, der er sich zur 

Vermittlung der Mietverträge 

bedient. Bereits eine unvor-

sichtige Bemerkung kann eine 

Benachteiligung begründen, 

die nach dem AGG zu einem 

Schadensersatzanspruch 

führt. Im nachfolgenden Scha-

densersatzverfahren trägt 

dann der Vermieter die Be-

weislast dafür, dass eine sol-

che Behauptung nicht gefallen 

ist und diese Behauptung nicht 

stimmt. 
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Durch die Beweislastumkehr und die 

relativ weit gefassten Benachteili-

gungsmöglichkeiten sind für findige 

Mieter damit Tür und Tor für unredli-

che Vorgehensweisen eröffnet, die 

nur durch eine präzise Planung der 

Vermittlung und Überprüfung der 

Selbstauskünfte und letztlich auch 

des gesamten Vermittlergebarens 

auszuschließen sind. Behauptet der 

Mieter, bei der Wohnungsvergabe 

benachteiligt worden und daher nicht 

zum Zuge gekommen zu sein, kann 

er neben dem Schadensersatz, der in 

Naturalrestitution besteht und damit in 

dem Verschaffen des Mietvertrages,

auch noch einen Nichtvermögens-

schaden liquidieren, der durch die mit 

der Benachteiligung einhergehende 

Ehrverletzung eintritt. Dies führt bei 

konsequenter Umsetzung dazu, dass 

der Mieter zum einen die Wohnung 

erhält zum anderen hinsichtlich des 

Mietzinsanspruches mit dem Scha-

densersatzanspruch aufrechen kann 

und so die Wohnung im schlimmsten 

Fall mehrere Jahre kostenlos nutzen 

kann.

II. Betriebskostenabrechnung, 

Wirtschaftlichkeitsgebot

Nach einem Urteil des Kammerge-

richts Berlin vom 12.01.2006 (GuT 

2006, 70) muss auch der Vermieter 

vom Gewerberaum in der Betriebs-

kostenabrechnung nachvollziehbare 

Gründe angeben, wenn einzelne Po-

sitionen gegenüber dem Vorjahr über 

jeweils 10 % gestiegen sind. Legt der 

Vermieter die Gründe der Preissteige-

rung und deren Unvermeidbarkeit 

nicht im Einzelnen dar, kann er –

wegen des Verstoßes gegen den 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit –

diese Betriebskosten nur in Höhe der 

im Vorjahr angefallenen Beträge auf 

die Mieter umlegen.

III. Werbemaßnahmen, Mangel

Nach Ansicht des OLG München 

(Urteil vom 12.01.2006, GuT 2006, 

71) sind Werbemaßnahmen eines 

anderen Mieters dann ein Mangel im 

Sinne des § 536 BGB, wenn sie den 

Betrieb des Ladengeschäftes des 

anderen Mieters beeinträchtigen. 

Nach Ansicht des OLG liegt eine Be-

einträchtigung dann nicht vor, wenn 

der Mieter, der die beanstandeten 

Werbemaßnahmen durchführt, kein 

Konkurrent des Anspruchstellers ist 

und wenn durch die beanstandeten 

Werbemaßnahmen weder der Zu-

gang zum Ladengeschäft noch der 

Blick auf dessen Wahrenangebot im 

Schaufenster beeinträchtigt wird. Im 

zu entscheidenden Fall hatte der 

Mitmieter einer Ladenpassage ein

hüfthohes plakatives Klappschild 

mitten in die Passage gestellt, die 

den freien Zugang und den vollen 

Blick auf das Ladenlokal des An-

tragstellers versperrte. Der Mieter 

hatte die Vermieterin aufgefordert, 

diese Werbemaßnahme innerhalb 

von 3 Tagen zu unterbinden. 

Nach dem Urteil des OLG ist aller-

dings ein Mangel der Mietsache 

nicht gegeben. Zwar können äußere 

Einwirkungen auf eine Mietsache 

einen Mangel begründen und damit 

den Mietwert mindern, Werbemaß-

nahmen eines anderen gewerbli-

chen Mieters stellen aber nur dann 

einen Mangel dar, wenn sie den 

Betrieb des Ladengeschäfts beein-

trächtigen. Dafür ist zunächst erfor-

derlich, dass es sich bei dem Wer-

benden um einen direkten Konkur-

renten handelt.

IV. Prozesskostenhilfe für Selbst-

ständige

Das OLG Zelle musste sich damit 

befassen, unter welchem Vorraus-

setzungen Selbstständige und Ge-

werbetreibende für das Risiko der 

Notwendigkeit gerichtlicher Durch-

setzung von Ansprüchen oder der 

Verteidigung gegen gerichtliche 

Inanspruchnahme in geschäftlichen 

Angelegenheiten Prozesskostenhife 

beantragen können. Nach Ansicht 

des Gerichts (OLG Zelle Beschluss 

vom 04.08.2005 – 9 W 81/05) ist 

auch im Rahmen der nach § 115 

ZPO gebotenen Abwägung zwi-

schen den Interessen des An-

tragstellers und denen der Allge-

meinheit (konkret also der erheblich 

überschuldeten Länderhaushalte) 

die Zumutbarkeit einer Eigenvorsor-

ge vor der Antragstellung zu Unter-

suche. 

Nach dem Urteil des OLG 

müssen Selbstständige und 

Gewerbetreibende für das 

Risiko gerichtlicher Inan-

spruchnahme bzw. eigener 

Klagen im Prozesskostenhilfe-

verfahren darlegen und bele-

gen, dass sie zu aktiver Zeit 

Rückklagen in ausreichender 

Höhe gebildet hatten und dass

und wofür diese Rückklagen 

später verbraucht worden 

sind. Ein sachgerecht han-

delnder Unternehmer ist 

gehalten, Rückklage für Pro-

zesse, die sich im Zusam-

menhang mit der gewerblichen

Tätigkeit ergeben können, zu 

bilden. Im konkreten Fall wur-

de damit der Anwalt auf Pro-

zesskostenhilfe abschlägig 

beschieden.

V. Fristlose Kündigung nach 

verbaler Entgleisung

Das OLG Düsseldorf hat in 

seinem Hinweisbeschluss vom 

08.03.2005 (AZ: I10U32/05)

beschlossen, dass die Be-

schimpfung des gewerblichen 

Mieters und die Drohung dem 

Geschäftsführer der Vermiete-

rin „die Zähne auszuschlagen 

und ihn tot zu schlagen“ die 

fristlose Kündigung aus wich-

tigem Grund eröffnet. 

Dies sei insbesondere dann 

gegeben, wenn die Vermiete-

rin und der Mieter in unmittel-

barer Nachbarschaft gelegene 

Flächen gemeinsam nutzen.

Wir weisen darauf hin, dass 

diese fachliche Information 

wegen der Verständlichkeit 

kurz gehalten ist und eine 

individuelle Beratung nicht 

ersetzen kann. Wir setzten 

diese Information in loser 

Folge fort.
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